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Redakteur: Königl. Kreisfekretair glaubt.

Druck und Verlag Von A. Ludwig in Oels.
 

Oels, den 18. April 1884.

AmtlicherTyciL
A. Belannttnachungen des Königlichen Landtatbs-Amts.

Nr. 124. Qels, den 16. April 1884. 17) Bessehumfaßt Zefsel. ·

DieSchutzpockenimpfungpro1884 betreffend. 18) North-- umfaßt Pvutw1tz- POIU—-Ellguth und
Unter Hinweis auf H 7 des Jmpfregulativs für DzIClDUkei »

den Regierungsbezirk Breslau vom 4. Januar 1875 19) HTVWU Umfaßt OUCUUL
(Außerordentlcche Beilage zu Nr. 9 des Amtsblattes 20) Dllndsfkldi klmffIßt Hundsfeld· »
der Kgl. Regierung pro 1875) bringe ich nachstehend Hi Implbkzlkk ZMI bm ängvfflatwmgt:
die Jmpfstationen für den Kreis Oels mit dem Be- 1) FAMIde Umfaßt 8ernftabt‚ {Sufitabf Bernitabt,
merken zur öffentlichen Kenntniß, daß: EascheUbEkQ Langekthf UND Mem-ZWE-
im I. Jmpfbezirk (Das) der Königl. Kreisphysikus 2) Tausender Umfaßt Cunzendorfund Vogelgesang-

Herr Sanitätsrath Dr. Dieterich hierselbst, 3) Yakschkkyi Umfaßt Patschkeys » ·
im II. Jmpfbezirk (Bernstadt) der praktische Arzt Herr 4) VIILVWMB Umfaß»t ZUCHWUW unb Fkkedklchsbekgi

Dr. Bieda in Bernstadt und 5) ÆMWVPTL Umth Woltsdpkfs
im III. Jrnpfbezirk (Juliusburg) der praktische Arzt 6) YpljktmuisslmfaßtPostelwltzs , \ ,

Herr Dr.Klofe hierfelbst 7)IUX1«I)Msch1kFZi Umiatzk Groß-, MIttel-- Klem-
die Jmpfung und Wiederimpfung ausführen werden. Muhlatschutz Und Zlegelhofs

 

    

Nachweisung
der Jmpfftationen im Kreise Oels pro 1884.

I. Impkazirk mit den Impfflationkm

8) Walknitg umfaßt Wabnitz, Naucke und Neuvor-
wer.

9) Bangam umfaßt Pangau.
1) Belei,un1faßtOels, Rathe, Spahlitzund Würtemberg.
2) „Fachmann, umfaßt Schmollen, Groß-Ellguth, Cro-

nendorf, Crompufch und Schwierse.

10) Priktzem umfaßt Prietzen und Klein-Waltersdorf.
11) Wuhlwitz, umfaßt Ober- und Nieder-Müt)lwitz,

Ober- und Nieder-Schönau.
3) Allerheiligen, umfaßt Allerheiligen, Buselwitz, 12) fiamvmburß Umfaßt Lampekstkf Und Fürsten-

Grüttenberg, Neuhof b. W., Schmoltfchütz und Ellguths »
Wiesegeade» 13) krumm, umfaßt Kraschen und Laubsky.

4) Gk.-«eöuuig, umfaßt Groß-Zöllnig und Sadewitz. 14) Æbkxsdorß umfaßt Ulbersdors
5) Bohram umfaßt Bohrau, Raake und Schmarfe. 15) Minis, Umfaßt Galbltzs ·
6) Bielguth umfaßt Vielgutt), Neu-Schmollen und 16) Rkkskwltio Umfaßt 3136656915-

Neu-Ellguth. 17) Weidenruth, umfaßt Weidenhach und Neudorf b. V.
7) zauiwaugum umfaßt Klein-Ellguth,. Kalwokwerk 18) Wllhklmmmott- umfaßt thhelmmenort und Ba-

und Kutschen rutbe.
8) Vorschlag umfaßt Korschlitz und Schützendorf. III. Impfbezirk mit den Impfflntionem
9) zxseukq umfaßt Peuke. 1) Dammer. umfaßt Dammer.

10) Laugen-ich umfaßt Langewiefe und Stein. 2) Senkt-näh umfaßt Jenkwitz, Oppeln und Neugarten
11) Kleinölen umfaßt Kleinöls, Medlitz,Neuhof b. R., und Döberle.

Pifchkawe und Püylau 3) Htampem umfaßt Stampen und Jäntfchdorf.
12) 51mm, umfaßt Stronn und Gimmel. 4) Gutwahnk, umfaßt Gutwohne, Carlsburg und
13) 5ibyllknort, umfaßt Sibyllenort, Domatschine, Do- Jackfchönau.

brifchau, Eichgrund und Loifchwitz. ‚ « 5) stumm, umfaßt Schickerwitz, Kurzwitz und
14) Groß-Weigeladorf, umfaßt Groß- und Klein-Wet- Tschertwitz.

gelsdorf, Wildfchütz, Mirlau, Dörndorf und Görlitz.
15) am», umfaßt Netsche, Ludwigsdorf und Leuchten.
16) QIuncrahorf, umfaßt Cunersdorf, Klein-Peterwitz,

Schleibitz und Süßwinkel.

6) Strkhlilz, umfaßt Strehlitz. ·
7) Knäuel-arm umfaßt Stadt, Dorf und Gut Ju-

liusburg, Neudorf b. J. und Neuhaus.
8) Wkißenfee, umfaßt Weißensee und Bartkerey. 
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9) ‚Mumm, umfaßt Maliers und Buckowintke.
10) Gääoß-ßrabm, umfaßt Groß-Graben und Grün-

ei Je.
11) ßritfr, umfaßt Briefe, Hönigern und Sechskiefern.
12) Ostrowinq umfaßt Ostrowine.
13) .Burklau, umfaßt Zucklau.
14) Bogschülz umfaßt Bogschütz.

Gleichzeitig mache ich nachstehend die Termine
bekannt, an welchen die Jmpfung und Wiederimpfung
in den Jmpfbezirken des Kreises Oels zur Ausführung
gebracht werden wird.

Die städtischen Polizeiverwaltungen, Herren Guts-
und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche resp. ver-
anlasje ich unter Hinweis auf § 20 des oben erwähn-
ten Jmpfregulativs die Eltern der Jmpflinge oder
deren Stellvertreter zu den von den Herren Bezirks-
impfärzten angesetzten Jmpfterminen sofort vorzuladen
und ihnen dabei bemerklich zu machen, daß nach § 14 des
Jmpfgefetzes v. 8. April 1874 Eltern, Pflegeeltern und
Vormünder,derenKinderresp. Pflegebefohlene ohnegesetz-
lichenGrundund trotzerfolgteramtlicherAufforderung der
Jmpfung oder der ihr folgenden Nachschau entzogen
geblieben sind, mit Geldstrafe bis zu 50 Mark oder
mit Haft bis zu drei Tagen bestraft werden und daß
nach § 22 des Jmpfregülativs die Vorgeladenen pünkt-
lich zu erscheinen haben.

Ferner mache ich auf die §§ 32, 33 und 34 des
Jmpfregulativs noch besonders aufmerksam, wonach:

a. die Gemeinde- und Gutsvorsteher und die Poli-
eiverwaltungen in den Städten bei Ordnungs-

strafe verpflichtet sind, den öffentlichen Jmpf-resp.
Revisionsterminen persönlich beizuwohnen, in Be-
hinderungsfällen aber für einen geeigneten (vergl.
Kreisblatt-Verfügung vom 12. Mai 1877 —
Krsbl. S. 94 —) Stellvertreter zu sorgen ;

b. sie ebenso in diesen Terminen eine des Schreibens
hinreichend kundige Person dem Vezirksimpfarzte
ur Seite zu stellen und mit der Führung der

Listen während des Termins zu beauftragen haben ;
c. die Gemeinde- bezw. Gutsvorsteher und Polizei-

verwaltungen in den Städten oder deren Stell-
vertreter bei Ordnungsstrafe gehalten sind, die-
jenigen Eltern, Pflegeeltern oder Vormünder,
deren Kinder und Pflegebefohlene ohne gesetzlichen
Grund und trotz amtlicher Aufforderung der Jm-
pfung und der ihr folgenden Nachschau entzogen
geblieben sind, am Schlusse des Termins sofort
zu notiren und dem betreffenden Amtsvorsteher
ungesäumt zur Bestrafung anzuzeigen, auch, daß
dies geschehen, in der Jmpfliste zu bescheinigen.
Jn Betreff der Gestellung der Vorimpflinge

mache ich bekannt, daß an die Angehörigen derjenigen
Kinder, welche zur Abimpfung Verwendung finden,
wie im Vorfahre, Geldprämien verabfolgt werden.

Die Herren Ortsvorsteher werden darauf auf-
merksam gemacht, daß sie zu solchen Jmpflingen nur
kräftige und soweit es zu beurtheilen mö lich ist, ge-
sunde Kinder auswählen, deren Eltern e enfalls, so-
weit bekannt, von Krankheiten und Krankheitsanlagen  

frei sind. Auch müssen die Vorimpflinge mindestens
sechs Monate alt sein.

eJmpf-Termine des I. Impf-Dkzirleo Getos
5mm 23:15. Jmpftermin: Dienstag den 20. und

27. Mai, 3., 10. und 17. Juni. Letzter Besichtigungs-
termin: Dienstag den 24. Juni 3 Uhr im Saale des
alten Schützenhauses zu Oels. Die Angehörigen der
Jmpflinge erhalten besondere Borladung.

Rathe. Vorimpfung: Dienstag den 13. Mai
2 Uhr in der Wohnung des Jmpfarztes, 8 Jmpflinge.
Jmpfung und Wiederimpfung: Dienstag den 20. Mai
3 Uhr-im Saale des alten Schützenhauses zu Oels.
Besichttgung: Dienstag den 27. Mai 3 Uhr ebendaselbst.
_ Hpahtitz und Würtemberg. Jmpfung und Wieder-
impfung: Dienstag den 20. Mai 3 Uhr. Besichtigung:
Dienstag den 27 Mai 3 Uhr im Saale des alten
Schützenhauses zu Oels

schmollen Vorimpfung: Mittwoch den 14. Mai
2 Uhr in der Wohnung des Jmpfarztes, 8 Jmpflinge.
Jmpfung und Wiederimpfung: Mittwoch den 21. Mai
4 Uhr. Besichtigung: Mittwoch, den 28. Mai 272 Uhr
in Schmollen.

Groß-Ellguty, Cronendorss Crompusch, Hujwiersr.
Jmpfung und Wiederimpfung: Mittwoch den 21. Mai
4 Uhr. Besichtigung: Mittwoch den 28. Mai 21/2 Uhr
in Schmollen

Allerheiligen, Buselwitz. Vorimpfung: Freitag
den 16. Mai 2 Uhr in der Wohnung des Jmpfarztes,
je 4 Jmpflinge. Jmpfung und Wiederimpfung:
Freitag den 23. Mai 31/2 Uhr. Besichtigung: Freitag
den 30. Mai 4 Uhr in Allerheiligen.

Grüttenberg, Ueuhof um, Schmoltschütz, wirft-
grade. Jmpfung und Wiederimpfung: Freitag den
23. Mai 31/2 Uhr. Besichtigung: Freitag den 30. Mai
4 Uhr in Allerheiligen.

Groß-Böllnig. Vorimpfung: Freitag den 16. Mai
2 Uhr in der Wohnung des Jmpfarztes, 6 Jmpflinge.
Jmpfung und Wiederimpfung: Freitag den 23. Mai
5 Uhr. Besichtigung: Freitag den 30. Mai 6 Uhr
in Groß-Zöllnig.

Faden-iß Jmpfung und Wiederimpfung: Freitag
den 23. Mai 5 Uhr. Besichtigung: Freitag den
30. Mai 6 Uhr in Groß-Zöllnig.

Doyram Vorimpfung: Sonnabend den 17. Mai
2 Uhr in der Wohnung des Jmpfarztes, 8 Jmpflinge.
Jmpfung und Wiederimpfung: Sonnabend den 24. Mai
4 Uhr. Besichtigung: Sonnabend den 31. Mai 3 Uhr
in Bohrau

Raake und Hchmarsr. Jmpfung und Wieder-
impfung: Sonnabend den 24. Mai 4 Uhr. Be-«
sichtigung: Sonnabend den 31. Mai 3 Uhr in Bohrau.

Bietgutt). Vorimpfung: Mittwoch den 21. Mai
4 Uhr in Schmollen, 8 Jmpflinge. Jmpfung und
Wiederimpfung: Mittwoch den 28. Mai 31/4 Uhr.
Besichtigung: Mittwoch den 4. Juni 2 Uhr in Vielguth.

Ren-Hchmollen, Reu- Q‘Ellguth. Jmpfung und
Wiederimpfung: Mittwoch den 28. Mai 31/4 Uhr.
Besichtigung: Mittwoch den 4. Juni 2 Uhr m Vielguth.
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‘thin-Qfllguth. Vorimpfung: Mittwoch den
21. Mai 4 Uhr in Schmollen, 8 Jmpflinge. Jmpfung
und Wiederimpfung: Mittwoch den 28. Mai 43/4 Uhr.
Besichtigung: Mittwoch den 4. Juni 3 Uhr in Klein-
Ellguth.

Kaltvorwkrtk und Kritschkir. Jmpfung und Wieder-
impfung: Mittwoch den 28. Mai 43J4 Uhr. Be-
sichtigung: Mittwoch den 4. Juni 3 Uhr in Klein-
Ellguth

Korsrhlitz Vorimpfung: Freitag den 23. Mai
31/2 Uhr in Allerheiligen, 6 Jmpflinge. Jmpfung
und Wiederimpfung: Freitag den 30. Mai 5 Uhr.
Besichtigung: Freitag den 6. Juni 4 Uhr in Korschlitz.

Hchüizkndorp Jmpfung und Wiederimpfung:
Freitag den 30. Mai 5 Uhr. Besichtigung: Freitag
den 6. Juni 4 Uhr in Korschlitz.

pruni-. Vorimpfung: Sonnabend den 24. Mai
4 Uhr in Bohrau, 6 Jmpflinge. Jmpfung und Wieder-
impfung: Sonnabend den 31. Mai 31,-2 Uhr. Be-
sichtigung: Sonnabend den 7. Juni 11/2 Uhr in Beute.

Xangkwist Vorimpfung: Sonnabend den 24. Mai
4 Uhr in Bohrau, 8 Jmpflinge. Jmpfung und Wieder-
impfung: Sonnabend den 31. Mai 41/2 Uhr. Be-
sichtigung: Sonnabend den 7. Juni31,-«4 Uhrin Langewiese.

Stein. Jmpfung und Wiederimpfung: Sonnabend
den 31. Mai 41/2 Uhr. Besichtigung: Sonnabend
den 7. Juni 31/4 Uhr in Langewiese.

Kieinöla Vorimpfung: Mittwoch, den 28. Mai
43/4 Uhr in Klein-Ellguth, 8 Jmpflinge. Jmpfung
und Wiederimpfung: Mittwoch den 4. Juni 41,-2 Uhr.
Befichtigung: Mittwoch den 11. Juni 21/2 Uhr in
Klein-Ils.

Anblick Bauhof 11.-W Xifchkamk, Pühtan Jmpfung
und Wiederimpfung: Mittwoch den 4. Juni 41/2 Uhr.
Besichtigung: Mittwoch den 11. Juni 21J2 Uhr in
Kleinöls.

Stronn. Vorimpfung: Freitag den 30. Mai
4 Uhr in Allerheiligen, 8 Jmpflinge. Jmpfung und
Wiederimpfung: Freitag den 6. Juni 41/2 Uhr. Be-
sichtigung: Freitag den 13. Juni 3 Uhr in Stronn.

Gimka Jmpfung und Wiederimpfung: Freitag
den 6. Juni 41/2 Uhr in Stronn. Besichtigung:
Freitag den 13. Juni 31/2 Uhr in Pontwitz.

Fibyllenart und Domatschint Vorimpfung:
Sonnabend den 31. Mai 31/2 Uhr in Peuke,je 4 Jmpflinge.
Jmpfung und Wiederimpfung: Sonnabend den 7. Juni
2 Uhr. Besichtigung: Sonnabend den 14. Juni 2 Uhr
in Sibyllenort.

Dobrisrhaig Eichgruud, Foischwitz Jmpfung und
Wiederimpfung: Sonnabend den 7. Juni 2 Uhr. Be-
sichtigung: Sonnabend den 14. Juni 2Uhrin Sibyllenort.

Groß-Wkigkigdarf. Vorimpfun : Sonnabend den
31. Mai 41/2 Uhr in Langewiecfsq 8 Jmpflinge.
Jmpfung und Wiederimpfung: Sonnabend den 7. Juni
f1 Uhr. Besichtigung: Sonnabend den 14. Juni 6 Uhr
in Groß-Weigelsdorf.  

‘Ifilcin-‚wtigtlsborf, Witdschütz. Wirksa, Däm-
dorf. Jmpfung und Wiederimpfung: Sonnabend, den
7. Juni 4 Uhr. Besichtigung: Sonnabend den 14. Juni
6 Uhr in Groß-Weigelsdorf.

Görliiz. Jmpfung und Wiederimpfung: Sonnabend
den 7. Juni 4 Uhr in Groß-Weigelsdorf. Besichtigung:
Sonnabend den 14. Juni 41/2 Uhr in Hundsfeld

Retschr. Vorimpfung: Mittwoch den 4. Juni
41/2 Uhr in Kleinöls, 8 Jmpflinge. Jmpfung und
Wiederimpfung: Mittwoch den 11. Juni 1 Uhr. Be-
sichtigung: Mittwoch den 18. Juni 3 Uhr in Netsche.

Ludwige-darf und Feuchten. Jmpfung und Wieder-
impfung: Mittwoch den 11. Juni 1 Uhr. Besichtigung:
Mittwoch den 18. Juni 3 Uhr in Netsche.

Cunergdorf. Vorimpfung: Mittwoch den 4. Juni
41,-2 Uhr in Kleinöls, 8 Jmpflinge. Jmpfung und
Wiederimpfung: Mittwoch den 11. Juni 31/2 Uhr.
Besichtigung: Mittwoch den 18. Juni 41/4 Uhr in
Cunersdorf.

Klein-therin, ßdfizibih, züßwinkki. Jmpfung
und Wiederimpfung: Mittwoch den 11. Juni 31/2 Uhr.
Besichtigung: Mittwoch den 18. Juni 41/4 Uhr in
Cunersdorf.

.Befld. Vorimpfung: Freitag den 6. Juni 41/2 Uhr
in Stronn, 4 Jmpflinge. Jmpfung und Wieder-
impfung: Freitag den 13. Juni 5 Uhr. Besichtigung:
Freitag den 20. Juni 5 Uhr in Zessel.

Poniwitz. Vorimpfung: Freitag den 6. Juni
41/2 Uhr in Stronn, 8 Jmpflinge. Jmpfung und
Wiederimpfung: Freitag den 13. Juni 31/2 Uhr.
Besichtigung: Freitag den 20. Juni 4 Uhr in Pontwitz.

Dziktonke und Pola.-Ellguth. Jmpfung und
Wiederimpfung: Freitag den 13. Juni 31/2 Uhr.
Besichtigung: Freitag den 20. Juni 4 Uhr in Pontwitz.

Hakrau Vorimpfung: Sonnabend den 7. Juni
2 Uhr in Sibyllenort, 8 Jmpflinge. Jmpfung und
Wiederimpfung: Sonnabend den 14. Juni 31/4 Uhr.
Vesichtigung: Sonnabend den 21. Juni 3 Uhr in Sacrau.

Hundsfle Vorimpfung: Sonnabend den 7. Juni
4 Uhr in Groß-Weigelsdorf, 8 Jmpflin e. Jmpfung
und Wiederimpfung: Sonnabend den 14. Juni 41/2 Uhr.
Besichtigung: Sonnabend den 21. Juni 21/4 Uhr in
Hundsfeld
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Impstkrmine des Il. Impfhkzirks (ßcrnflabt).

 

  

  

 

  

  

    

    
 

     

  

 

  

    

  

 

 

  

 
 

 

  

   

 

 
     

 
   

  
 

 

   
 

 

 

 
 

 

    
 

 
 

     

Namen — um Er t d c T CZ- .._„ T ag umiih S«t u n d e ·d e r N

« Borimpfun Weisxgpfkgg (refp. gg - JmprUq (rein. · -——’der Ortschaften g. und ggsicgkiivggtåF Zg VorimprUgs Wieder-Jz1pfung)» Vesichtlgung

Bernt dt, J ‚ « , —-
Bernstadt dess Empfkgkxlsung Vesranasltadt-Schulhaus- 118 9. und 13. Mai 2Uhr 16. Mai 2 Uhr 23. Mai 4 Uhr

l Bernstadt,Schu1haus-- — füTsJiiidchrn 23. Mai 4 Uhr FMEiTi·UI-"«
kernstadt (Schu en)T sch saal für Knaben 27. Mai 4 Uhr 3. Juni 4 Ukhr
Vorstadt Bernstadt, a en- Bern tadt,S ul aus- . . ‚ «
Berg, Langcnhof,Kl-Zöllnlg saasl ch h Zo. Mal 4 Uhr 27. Peal 4 Uhr

. S —
z

Cunzendorf und Vogelgesang Besensstsäpäglsssung Cunzendors 4 17, Mai 2 Uhr 24. Mai 2 Uhr 31. Mai 1 Uhr

Patschkcy Begetisstcgäpsasrtdzhettxng Patschkey 4 17« Mai 2 Uhr 24. Mai 3 Uhr 31. Mai 11/2 Uhr

Vuchwaid u. Friedrichshrrg Bedrgthzpsågkxung Vuchwaid 6 21, Mai 2 uhr 28. Mai 2 Uhr 4. Juni 1 Uhr-«

Woitsdorf Begetgtcådåspfäkgalåung Woitsdorf 6 21. Mai 2 Uhr 28« Mai 3 Uhr 4- JUUi 472 Uh:

ZsfzosteltvthizJe und Zantocg Patschkey Postelwitz w3 24. Mai 3 Uhr III-Mai 21/2 Uhr 7. Juni 11/2 UT
G o -, ittel- und lein- » —- . .
Mrüglatschütz unb ZiegelhofPatschkey Muhlatschutz - ö 24. Mai 3 Uhr 31. Mal 4 Uhr 7. Juni 21/2 Uhr

WIBTKHNMN unb Neu- Buchwald Wabuitz 6 28. Mai 2 Uhr 4. Juni 2 Uhr 11. Juni 2 Uhr

Fangau _ Woitsdorf Pangau _ T 28.—M-ai 3 Uhr J:Juni ZLZ Uhr 11. Juni 5 Uhr
PrietzenundKl.-WaltersdorsMühlatschütz Prietzen 6 3·1. Mai 4 Uhr 7. Juni 4 Uhr T351—1—53372—35—

- sJ "u · . » _ —
33g; III ZZTIFZZJDTHZIZ Wabnitz Ober-Muhiwitz 6 4, Juni 2 Uhr 11. Juni 3 Uhr 18. Juni 5 Uhr

Lassxklfsorf unb Fursten-Prietzen Lampersdors 6 T. Juni 4 Uhr 14. Juni 2 Uhr 21. Juni 572 Uhr

Kraschen uns Laubskhw« Prietzen Kraschen 6' 7. Juni 4 Uhr TAFEL-z Uhr 21. Juni 272 Uhr
Ulbersdorf Ober-Miihlwitz Ulbersdorf _6_ LJUM 3 Uhr 1.3;Juni LIUhr 25. Juni 3—Uhr
Vlhjtz Ober-M»1«1hlwvltz Galblh 6 11.. Juni 3 Uhr 18. Juni 4 Uhr 25. Juni 5 Uhr
Ncescwitz Ober-Muhlwitz Reesewitz _6_ 1_1_._31_mi 3 Uhr— 1—8.—Juni-3—Uhr 25. Juni ZI—Uhr
giejdenbach u· Neudorfb- B— Kutschen Peidcnbach 6 14. Juni 41-·,, Uhr 21. Juni 2 Uhr 28. Juni 2 Uhr
Wilhelminenort uudBaruthe Lampcrsdorf Wilhelminenort 6 14_ Juni 2 Uhr "ff—311m 41/2 Uhr 28. Juni 4 Uhr.

Impftkrmine des III. Impsbezirks (Iuliusburg).
Jmpfung und Wieder-Weißenskk und

impfung den 5. Mai Nachmittags 2 Uhr.
gung den 12. Mai 2 Uhr in Weißensee.

Maliers und Buckowinikr.
derimpfung den 5. Mai Nachmittags 3 Uhr.
tigung den 12. Mai 3 Uhr in Maliers

Groß-Graben und Grüneikhtn
derimpfung den 5. Mai Nachmittags 43,-4 Uhr.
sichtigung den 12. Mai Nachmittags 41/2 Uhr in
Groß-Graben

Bogschüh Den 1. Mai 3 gesunde Kinder Nach-
mittags 2 Uhr zur Vorimpfung nach Oels in die
Wohnung des Jmpfarztes.
impfung den 8. Mai Nachmittags 11/2 Uhr, Besichti-
gung den 15. Mai Nachmittags 11/2 Uhr.

Jmpfung und Vorimpfung den 8. Mai
Besichtigung den 15. Mai

Dammer.
Nachmittags 21/2 Uhr.

ßartkrrrt).

Nachmittags 21/2 Uhr in Dammer.
Itnkwih, Eppkleeugartkm Pöbetlr.

Kinder aus Jenkwitz zur Vorimpfung den 1. Mai
Nachmittags 2 Uhr nach Oels in die Wohnung des
Jmpfarztes Jmpfung und Wiederimpfung den 8. Mai
Nachmittags 3 Uhr. Besichtigung den 15. Mai Nach-
mittags 3 Uhr in Jenkwitz.

stampen und Irintschdorf. 3 gesunde Kinder aus

Jmpfung und Wie-

Jmpfung und Wie-

Jmpfung und Wieder-

Besichti-

Besich-

Be-

3 gesunde  

 
Stampen zur Vorimpfung den 1. Mai Nachmittags
2 Uhr nach Oels in die Wohnung des Jmpfarztes.
Jmpfung und Wiederimpfung den 8. Mai Nachmittags
41,-2 Uhr. Besichtigung den 15. Mai Nachmittags
41/2 Uhr in Stampen.

Gutwohne, (Karlsburg und Indischönau 4 gesunde
Kinder aus Gutwohne den 13. Mai um 2 Uhr Nach-
mittags nach Oels in die Wohnung des Jmpfarztes.
Jmpfung und Wiederimpfung den 19. Mai Nachmit-
tags 11/2 Uhr. Besichtigung den 26. Mai Nachmit-
tags 11/2 Uhr in Gutwohne.

Hchictierwih, Kurzwih, Tschkrtwih, Hchwnndnig,
Rothkrinnr. Jmpfung und Wiederimpfung den 19.
Mai Nachmittags 3 Uhr. Besichtigung den 26. Mai
Nachmittags 21/2 Uhr in Schickerwitz. "

Itrkhlih Jmpfung Und Wiederimpfung den 19.
Mai Nachmittags 4 Uhr. Besichtigung den 26. Mai
Nachmittags 4 Uhr in Strehlitz.

Inliuøburg (Stadt, Dorf und Gutsbezirh, Keu-
dorf und Umbaus. Jmpfung und Wiederimpfung den
19. Mai Nachmittags 5 Uhr. Befichtigung den 26.
Mai Nachmittags 5 Uhr in Juliusburg (Stadt).

.Burklau. 3 gesunde Kinder den 14. Mai Nach-
mittags 2 Uhr nach Oels zur Vorimpfung in die
Wohnung des Jmpfarztes 

Nebst zwei geringen.

i

Jmpfung und Wieder-



1. Beilage zu Nr. 16 dTOelier Kreisblattes.
impfung den 21. Mai Nachmittags 2 Uhr. Besichti-
gung den 29. Mai Nachmittags 2 Uhr in Zucklau.

Estrowinr. Jmpfung und Wiederimpfung den 21.
Mai Nachmittags 31/2 Uhr. Besichtigung den 29.
Mai Nachmittags 31/2 Uhr in Ostrowine.

Briefe, Hönigerm Hechskieferw Jmpfung und
Wiederimpfung den 21. Mai Nachmittags5 Uhr. Be-
sichtigung den 29. Mai Nachmittags 5 Uhr in Briefe.

Nr. 125. Oels, den 7. April 1884.
Sonntag, den 20. April d. J., von Vor-

mittags 91/2 bis 1 Uhr, wird der Augenarzt Herr
Dr. Jauy aus Breslau im Rathhause zu Oels arme
Augenkranke und Blinde unentgeltlich untersuchen und
mit ärztlichem Rathe versehen.

· Judem ich den Kreisbewohnern hiervon Kenntniß
gebe, fordere ich die Herren Gutsvorsteher und die
Gemeindevorstände auf, dafür Sorge zu tragen, daß
möglichst alle armen Augenkranke zu dieser Unter-
suchung erscheinen und bemerke, daß sich unter den
Blinden und Augenkranken häufig viele befinden, welche
als erwerbsunfähig von den Ortsarmenverbänden
unterhalten werden müssen, die aber durch eine Operation
oder sonstige entsprechende Behandlung doch noch seh-
und erwerbsfähig werden können und daß es daher
nicht nur für die Kranken selbst, sondern auch für die
Guts- und Gemeindeverbände von höchster Wichtigkeit
ist, daß den vorhandenen Blinden und Augenkranken
ärztliger Rath und Hülfe zu Theil wird.

ie armen Augenkranken und Blinden, welche von
Herrn Dr. Jany untersucht werden sollen, sind, mit
einem Armuthsatteste versehen, am genannten Tage
hierher zu befördern.

Nr. 126. Breslau, den 3. April 1884.
Bezüglich der in der Verfügung vom 14. No-

vember v. J. (Pr. I. XIV. 1987) erwähnten selbst-
thätigen Registrirwaagen für Getreide ist neuer-
dings die Frage angeregt worden, ob dieselben auch
dann geaicht sein müssen, wenn sie lediglich zur inneren
Controle innerhalb eines gewerblichen Betriebes dienen,
zum Zumessen und Zuwägen im öffentlichen Verkehre
aber nicht verwendet werden. Vornehmlich handelt
es sich dabei um solche Wägungseinrichtungen der
fraglichen Art, welche in Mühlen in den maschinellen
Betrieb eingeschaltet sind, um zur Ermittelung der
Menge des vermahlenen Getreides zu dienen.

Während nach Artikel 10 der Maß- und Gewichts-
ordnung vom 17. August 1868 nur die Verwendung
ungeaichter Waagen zum Zuwägen im öffentlichen
Verkehre untersagt ist, bedroht § 369 Nr. 2 des Straf-
gesetzbuchs jeden Gewerbetreibenden, bei welchem un-
geaichte oder unrichtige Waagen vorgefunden werden,
unter der Voraussetzung mit Strafe, daß die Waagen
zum Gebrauche in dem Gewerbebetriebe des Besitzers
geeignet sind. Mit Rücksicht auf die erwähnte Be-
stimmung der Maß- und Gewichts-Ordnung wird diese
Voraussetzung nur dann für zutreffend zu erachten
sein, wenn mittels der Waagen ein Zuwägen im öffent-
lichen Verkehr, d. h. an dritte Personen erfolgen

  

 

 

 

 

kann. Die Anwendbarkeit des §369 Nr. 2 des
Strafgesetzbuchs ist daher als ausgeschlossen zu be-
trachten, wenn die betreffende Waage in solcher Weise
mit dem maschinellen Betriebe verbunden ist, daß sie
nur innerhalb desselben für die inneren Zwecke des
Geschäftsbetriebes verwendet werden kann, eine Be-
nutzung derselben zum Zuwägen an das Publikum
aber ausgeschlossen erscheint. .

Allgemeine Regeln darüber, wann dies der Fall
ist, lassen sich nicht aufstellen; es kann dies vielmehr
nur nach der besonderen Lage des einzelnen Falles
beurtheilt werden. Die letzte Entscheidung dieser Frage
liegt den Gerichten ob. Die Polizeibehörden haben
unter diesen Umständen bei der Beschlagnahme der-
artiger Waagen mit besonderer Vorsicht zu verfahren,
insbesondere dann, wenn nach den dargelegten Gesichts-
punkten Zweifel darüber entstehen, ob die Voraus-
setzungen des § 369 Nr. 2 erfüllt sind. Da für die
betheiligten Gewerbetreibenden die Außergebrauchs-
setzung einer solchen Waage erhebliche Störungen im
Geschäftsbetriebe und empfindliche Verluste zur Folge
haben kann, wird es sich empfehlen, in zweifelhaften
Fällen von der polizeilichen Beschlagnahme der Waagen
Abstand zu nehmen und den Ausgang der einzuleiten-
den gerichtlichen Untersuchung abzuwarten.

Die ländlichen Polizeibehörden sind mit ent-
sprechender Anweisung zu versehen.

Kgl. Regierungs-Präsident
J. V.: GöscheL

_ Oels, den 10. April 1884.
Vorstehende Verfügung bringe ich mit Bezug auf

die Kreisblatt-Verfügung vom 6. Dezember 1883
(Krsbl. S. 199) hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.

Nr. 127. Oels, den 10. April 1884.
Mit Bezug auf die im Kreisblatt pro 1883

S. 42——44 abgedruckte Verfügung des Herrn Re-
gierungs-Präsidenten vom 16. Januar und 28. Febr-
uar 1883, die Prüfung des Petroleums auf seine
Entflammbarkeit betreffend, bringe ich hierdurch wieder-
holt zur öffentlichen Kenntniß, daß Seitens der Stadt
Oels ein Abel’scher Petroleumprober angeschafft wor-
den ist und daß die Prüfung des Petroleums mittelst
des Probers in der städtischen Gasaustalt hierselbst
stattfindet.

Die Mitbenutzung des Petroleumprobers wird
den Händlern in den ländlichen Gemeinden hierdurch
empfohlen.

Nr. 128. Oels, den 10. April 1884.
Der Verlag der amtlichen Mittheilungen aus den

Jahresberichten der mit der Beaufsichtigung von Fa-
briken betrauten Beamten für das Jahr 1883 ist, wie
in früheren Jahren dem Verlagsbuchhändler Fr. Kort-
kampf m Berlin W., Lützowstraße Nr. 61, über-
tragen worden.

Jndem ich dies zur Kenntniß der städtischen und
ländlichen Polizeibehörden bringe, bemerke ich, daß
der Preis der bis zum Erscheinen des Jahrganges
1883 von Behörden oder Corporationen direkt beider

 



Buchhandlung bestellten Exemplare dieses Jahrganges
20 Pfg. für den Druckbogen beträgt. Die amtlichen
Mittheilungen können entweder geheftet oder in Lein-
wand gebunden gegen Erstattung der Mehrkosten fur
den Einband bezogen werden.

Nr. 129. Oels, den 9. April 1884.
Personal-Chronik » »

Berühmt: Der Wirthschasts - Jnspeltor Heinrich
Blume aus Weidenbach zum stellvertretenden
Gutsvorsteher des Gutsbezirkes Wetdenbach

Nr. 130. Oels, den 15. April 1884.
Der Kuhmann Josef Peschke hat sich aus dem

Dienst bei dem Rittergutsbesitzer Kuhnle aus Maßlisch-
Hammer, Kreis Trebnitz, eigenmächtig entfernt. Dce
Ortsbehörden, denen der Aufenthalt des p. Peschke
bekannt ist, veranlasse ich, mir darüber eine Anzeige
baldigst zugehen zu lassen.

Der Königliche Laiidrathanits-Verweser.
von Kardorss.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Oels, den 5. April 1884.

Steckbriefs-Erledtgung.
Der von der Königlichen Staatsaiiwaltschaft

hierselbst unterm 6. Februar d. J. hinter dem Korb-
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macher August Liehr aus Kunzendors bei Bernstadt
wegen Diebstahls und Bettelns erlassene Steckbrief
ist erledigt.

Königliches Amtsgericht.

Oels, den 5. April 1884.

Steckbriefs-Erledigung.
Der hinter dein Knecht August Seidel aus

Alt ammer, Kreis Militsch, unterm 5. Februar 1884
in r. 7 des Oelser Kreisblattes pro 1884 erlassene
Steckbrief ist erledigt.

Königliches Amtsgericht.

Berlin W., 8. April 1884.

Bekanntmachung.
Postkarten mit Antwort nach Nicaragua.

- Dengsenigen Ländern des Weltpostvereins, nach
welchen ,Bostkarten mit Antwort abgesandt werden
können, ist nunmehr auch Nicaragua beigetreten. Das
PortoI für derartige Postlarten nach Nicaragua be-
trägt 20 Pfennig.

Der Staatssecretair des Reichs-Postamts.

Stephan.

 



2. Beilage zu Nr. Edes Oelser Kreisblattes.
Umlageversahren und Deckungskapitalien.
Sowohl bei der ersten Berathung des Unfall-

versicherungsgesetzes im Reichstage wie auch bei den
bisherigen Verhandlungen in der vom Reichstage ein-
gesetzten Commission hat einen Hauptgegenstand der
Erörterung die Frage gebildet, wie die Mittel zur
Deckung der von den Verufsgenossenschaften zu
leistenden Entschädigungsbeträge und der Verwaltungs-
kosten aufzubringen seien. Die Regierungsvorlage hat
hierfür das sogenannte Umlageversahren in Vorschlag
gebracht, während von verschiedenen Seiten statt dessen
die Erhebung von Deckungskapitalien befürwortet wird.

Das Umlageversahren besteht darin, daß in jedem
Jahre nur immer der wirkliche Jahresbedarf auf-
gebracht wird, während nach dem anderen Verfahren
jährlich ein gleich großes Kapital erhoben werden soll,
welches unter Ziihülfenahme der Zinsen für die
Deckung der in jedem Jahre entstehendeii Unfalllast
bis zu dem muthniaßlichen Zeitpunkt des Ablebens der
Rentenempfänger ausreicht. . ·

Für die uiifallbeschädigten Arbeiter ist es gleich,

ob das, was ihnen gesetzlich zusteht, durch ein Um-
lageversahren oder durch Deckungskapitalien —- das
letztere kann man auch Anlageverfahren nennen ——;
aufgebracht wird: sie erhalten bei dem einen wie bei
dem anderen Verfahren völlig dasselbe. Für die
Träger der Unfallversicherung für die Berufs-
genossenschaften, ergeben sich aber aus der Anwendung
des einen oder anderen Verfahrens wichtige Unterschiede.

Es werden etwa 1,615,253 Arbeiter mit einem
durchschnittlichen Jahresverdienst von 750 Mark der
Uiifallversicherung unterworfen sein. Für die in dem
ersten Jahre entstehenden Unfälle werden bei dem
Umlageversahren nach genauer Wahrscheinlichkeits-
berechnuiig in dem ersten Jahre nur 688,000 Mark
aufgebracht werden müssen. Diese Summe steigert sich
allmählig, da immer mehr Unsälle hinzukommen und
die Verpflichtungen aus den Vorjahren in die folgenden
Jahre mit hinübergenommen werden, bis zinn 17. Jahre
auf 13,533,000 Mark und bis zum 75. Jahre aus
22,85 5,000 Mark, welche letztere Summe von da ab
alljährlich aufzubringen sein wird. Bei dem Anlage-
verfahren muß statt dessen sofort im ersten Jahr ein
Deckungskapital von 13,510,000 Mark, also fast soviel,
wie bei dem anderen Verfahren erst im 17. Jahre,
erhoben werden, und diese Summe wird fortgesetzt in
jedem Jahre, auch über das 75. Jahr hinaus er-
hoben, so daß also allerdings vom 75. Jahr ab bei
dem Umlageversahren jährlich ein Mehr von beinahe
91/2 Millionen Mark nöthig sein wird.

Nun wird behauptet, daß das Umlageversahren
eine ungerechte Entlastung der Gegenwart zu Un-
gunsten der Zukunft enthalte und daß schließlich, wenn
alle Summen bei dem Umlageversahren zusammen-
gerechnet und dieselben der gesammten Aufwendung
beim Anlageverfahren innerhalb 75 Jahre gegenüber-
gestellt werden, die Jndustrie bei dem ersteren Ver-
fahren schwerer belastet werde als bei dem anderen.
Das Letztere ist aber durchaus nicht der Fall. That-
sächlich würde die Industrie unter Berücksichtigung der  
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Zinsen und Zinseszinsen bei dem Umlageversahren
nach 75 Jahren 6,080,810‚000 Mark, nach dem An-
lageverfahren 6,303,770,000 Mark aufgebracht, bei
erstereni also innerhalb dieses Zeitraums 242,960,000 M.
erspart haben. Diese Ersparung setzt die Jndustrie in
den Stand, vom 75. Jahre ab dauernd jährlich die
Summe von 91/2 Millionen Mark mehr zu bezahlen,
als nach dem Anlageverfahren nöthig sein würde.
Denn das bis zum 75.: Jahr ersparie Kapital von
242,960,000 Mark repräsentirt einen jährlichen Zins-
betrag — zu 40/0 gerechnet —- von 91/2 Millionen
Mark. Hiernach ist also die Annahme von einer
schwereren Belastung der Industrie durch das Umlage-
versahren nicht gerechtfertigt

Der andere Einwand freilich, daß die Gegenwart
zu Ungunsten der Zukunft entlastet wird, bleibt bestehen:
das ist aber auch, wie wir sehen werden, vollkommen
berechtigt. Wenn von vornherein die Gegenwart für
die Zukunft voll belastet werden soll, so würde dies
für die Coneurrenzfähigkeit der Industrie geradezu
gefährlich sein und viele Arbeitgeber ruiniren. Gerade
die Rücksicht auf die Erhaltung der dauernden
Leistungsfähigkeit der Jndustrie gebietet es, auf diesem
Gebiete mit möglichster Schonung und Vorsicht vor-
zugehen, von ihr zunächst nicht mehr zu verlangen,
als zur Deckung des Jahresbedarss unbedingt er-
forderlich ist, und sie durch ein allinähliches Steigen
der Jahresbeiträge an die neue Last zu gewöhnen,
was um so nothwendiger ist, als es sich hierbei um
,,eine Entdeckiingsreise in ein iinbekanntes Land«
handelt. Wollte man ihr sofort die Erhebung von
Deckungskapitalien auferlegen, so würden. hiermit der
produktiven Verwendung große Kapitalien entzogen,
welche sich innerhalb der Industrie besser verzinsen
würden, als die gegen pupillarische Sicherheit anzu-
legenden Deckiingskapitalien einbringen. Außer diesen
privatwirthschaftlichen Gründen spricht aber auch noch
die Erwägung für das Umlageversahren, daß nach
allgemeinem Grundsatz des öffentlichen Rechts die
Träger öffentlicher Verpflichtungen —- Staat, Provinz,
Gemeinde und demgemäß auch in Zukunft die Be-
rufsgenossenschaft —- nur insoweit Beisteuern erheben
dürfen, als solche zur Erfüllung dieser Verpflichtungen
nothwendig sind.

Jst sonach der gesammte rechnerische Velastungs-
werth bei dem einen wie bei dem anderen Ver-
fahren derselbe und verlangt eine vorsichtige Rücksicht-
nahme aus die Interessen der Industrie, daß von der
Erhebung von Deckungskapitalien Abstand genommen
wird, so wird das Umlageversahren, das sich auch bei
den Knappschaftskassen durchaus bewährt hat und alle
Garantien der Sicherheit bietet, um so mehr den
Vorzug verdienen, als die aus demselben der Zukunft
entstehende größere Last, zu deren Tragung sich die
Jndustrie bis dahin durch Ersparnisse gestärkt haben
wird, als ein durchaus berechtigter Tribut an bie
Gegenwart für die von ihr geschaffene nutz- und
segenbringende und besonders auch der Zukunft zu
Gute kommende Einrichtung zu betrachten ist.



Das mehrfach constatirte Streben der gewerb-

lichen und Handwerkskreise nach korporativem Zusammen-
schluß hat in dem verflossenen Winter auch im Re-
gierungsbezirk Marienwerder wieder zur Bildung ver-
schiedener Jiitiungen geführt. Es haben die Bestäti-
gung des Bezirksraths erhalten 2 Jnnungen in Lauten-
burg, 1 in Neuenburg, 2 in Marienwerder, 2 in Thorn,
6 in Schloppe, 1 in Graudenz, 1 in Gannsee, 4 in

Strasburg, 4 in Baldenburg. und 1 in Osterwik.
Außerdem sind noch eine Anzahl von Anhangs- und
Nebenstatuten über Herbergswesen, Schiedsgerichte 2c.
genehmigt worden. Jn Tuchel hat sich auch ein Hand-
werkerverein gebildet, welcher die Fortbildung des
Handwerkerstandes durch populäre Vorträge über ge-
werbliche und andere wissenswerthe Gegenstände be-
zweckt. Die Ausführung des Reichskrankengesetzes
bildet zur Zeit den Gegenstand eifrigster Sorge und
Erwägung für die betheiligten Staatsbehörden und
Eommunalverbände. Eine soeialdemokratische Agitation
gegen das Gesetz ist im Regierungsbezirt Marien-
werder nicht hervorgetreten. '
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Die Beobachtungen, welche im Laufe der Winter-
monate gemacht worden, zusammengehalten mit allen
früheren Wahrnehmungen, führen zu der Erkenntniß,

schlechte Ernte, welche dieser Bezirk im le te O- -
gehabt» hat, der niedrige Preis des Getreidtzesnungaselg
Mastviehs, die fur« den Grundbesitzer ungünstige Ent-
wickelung der »Arbeits- und Lohnverhältnisse, die stei;
genden Anspruchefder Gemeinde, Kirche und Schule
an den Grundbesitz wirken zusammen, um die finan-
zielle Widerstandsfähigkeit und überhaupt die wirth-
schaftliche Existenz der Landwirthe zu gefährden. Das
Spiegelbild dieser Zustände zeigt sich in der großen
Zahl Von Zwangsversteigerungen ländlicher Grund-
stucke. Jn der Zeit vom ersten Oktober v. J. bis zum
Ende des Marz d. J. sind in dem Regierungsbezirk
149 Subhastationen ländlicher Grundstücke im Amts-
blatt veroffentlicht worden, von welchen nur 7 wieder
aufgehoben sind-« Unter den subhastirten Besitzungen
sind drei von großereni Umfange, nämlich die Herrschaft
Hammerstein im Kreise Schlochau, das Gut Pachutken
im Stelle Rosenberg und das Gut Buchenhagen im
Fireise Strasburg Innerhalb desselben Zeitraums
sind 8 v»on der westpreußischen Laiidschaft bepfand-
briefte Giiter in· Sequestration gekommen; bei 6 dieser
Guter schwebt die Sequestratioii noch jetzt. Bei dieser
ungunstigen Lage der· Landwirthschaft ist es nicht auf-
fallend, daß bei der im vergangenen Jahre stattge-
habten Neuverpachtung zweier Domänen die festgesetzten
Pachtmininia nicht erreicht worden sind. «daß die Gesammtlage der Landwirthschaft im Regie-

rungsliezirk Marienwerder eine überaus schwierige und
hart bedrängte ist. Die quantitativ und qualitativ
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ITYJJLLJEZTFKUTJDBETF Yltgemeiiie deutsche Yagelverficheriings-
Gesellschaft in Wirtin

predigen in der Schloßkirche:
Frühpredigt 6 Uhr: Herr PropstThielmann

(Schunke’sche Stistspredigt.) ·
Amtspredigt 9 Uhr: Herr Superintendent Solideste und billigste Versicherung mit höchst vortheilbaften Einrichtun en

und solidesten Bedingungenz geleitet von Landwirthen unb' Ianbmirtbiwaftlicgen

Hutotttaten. Vetsichkkung m 3 Klassen Nach Wahl der Versicherten Schaden-
regulirung unter Zuziehung von Bezirksdeputirten. i I

Uebers ch är.
Consirmation durch HerrnPropst T h i e Im an n.

kunZturemTixxzheåensiithe voncAnträlgen und Ertheilung jeder gewünschten Aus
' ' ' Oels Herren-ar PhIIIpp jun. stkzsze 2,

 
NixghmgctagsWredigt 11/2 Uhr : Herr Diakonus

re s.
Beichte früh1 29 Uhr: Herr Diakonus Krebs
und Herr ropstThielmann.

Jn der St. Salvatorkirche
Mittags 12 Uhr: die erste Brandpredigt:

Herr Superintendent U e b e r s ch är.
Wochenpredigt:

Donnerstag, den 24. April, früh 872 Uhr:
Herr Propst Thielmann.

Amtswoche: Herr Diakonus Krebs.

Auktion. :
SonnaLbzenT den 19. d. ZUM"

ormiitags ll Uhr, ' werden Geschäfts- und Wirt a tsbü er eder Art u ' II
werden. im Hofe der Jägerkaserne ver- I I echt französischem Schnitt versklchgnfsowiechmitlecht englisches ilijkig g.
auktionirt: l ‚ hannover’schen Sprungrücken sehr dauerhaft und geschmackvoll an- .

alte Leinwand (Fljckausschuittc),s . gefertigt. Auch werden Gesang-, Gebet- und Erbauungsbticher
Biudcstricke, altesEiien undZiiihl E Zeitschriften, Gesetzsiimmlungem Kreis-, um: u. Reichs-,
sowieGeschirr-undReitzengstückeJ. gesetzliliistterxf sowie alle Prachtwerke u. a. m., vom gewöhn- I

I lichsten bis feinsten Bande, sauberst, geschmackvoll und billigft IIledernePutztaschen, wolleneDeekeni
angefertigt.

V. Kasper, .-
mid ein zweirädriger Medizin-
karrem

Bernstadt, Namslauerstraße, Schloßplatz-Ecke. s-
s

Oel-Z, den 16. April 1884.

Königliche Gariiisonverwaltung
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üemnunga-ßurmulare s
empfiehlt A. Ludwig.
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